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§ 2 AnerbG Umfang.
 AnerbG - Anerbengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 26.05.2019

1. (1)Der Erbhof besteht aus den dem Eigentümer des Erbhofs gehörenden Grundstücken, die den Zwecken der

Landwirtschaft (§ 1) dienen und eine wirtschaftliche Einheit bilden, samt den auf diesen Grundstücken

befindlichen Wohn- und Wirtschaftsgebäuden.

2. (2)Bewegliche körperliche Sachen gehören insoweit zum Erbhof, als sie dem Eigentümer des Erbhofs gehören

und zur Führung eines ordentlichen Wirtschaftsbetriebs erforderlich sind.

3. (3)Zum Erbhof gehören ferner die damit verbundenen Nutzungsrechte sowie Anteilsrechte an

agrargemeinschaftlichen Grundstücken, die Rechte des Eigentümers des Erbhofs aus der Mitgliedschaft zu land-

und forstwirtschaftlichen Genossenschaften und die auf dem Erbhof betriebenen Unternehmen des Eigentümers,

sofern diese nicht die Hauptsache bilden und vom land- und forstwirtschaftlichen Betrieb nicht getrennt werden

können oder ihre Trennung unwirtschaftlich wäre.
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